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Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
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1. Instanz

Aktenzeichen S 11 RJ 1260/01 A
Datum 29.01.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 RJ 162/03
Datum 18.09.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Landshut vom 29.
Januar 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Die 1945 geborene KlÃ¤gerin war zwischen 1969 und 1977 in der Bundesrepublik
Deutschland als Fabrikarbeiterin versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. In ihrer Heimat
legte sie weitere Versicherungszeiten vom 01.01.1986 bis 31.12.1995 durch
Beitragsentrichtung zur landwirtschaftlichen Versicherung zurÃ¼ck und bezieht
daraus inzwischen Rente.

Mehrere RentenantrÃ¤ge der KlÃ¤gerin bei der Beklagten blieben erfolglos. Die
gegen den letzten ablehnenden Bescheid der Beklagten vom
13.04.1992/Widerspruchsbescheid vom 15.07.1992 erhobene Klage wies das
Sozialgericht (SG) aus medizinischen und versicherungsrechtlichen GrÃ¼nden ab
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(Urteil vom 04.05.1994), die Berufung wurde nach Ermittlungen auf internistischem,
orthopÃ¤dischem und nervenÃ¤rztlichen Gebiet (Gutachten Dr.L. vom 11.09.1996,
Dr.K. vom 12.09.1996, Gutachten Dr.S. vom 28.10.1996) mit Urteil des Bayerischen
Landessozialgerichts vom 20.02.1997 (L 14 Ar 312/94) zurÃ¼ckgewiesen, weil die
KlÃ¤gerin noch leichtere Arbeiten mit gewissen qualitativen EinschrÃ¤nkungen
vollschichtig verrichten kÃ¶nne.

Den streitigen Rentenantrag vom 01.03.2000, dem die Gutachten der
Invalidenkommission in Belgrad vom 28.11.1995 und vom 09.11.2000 beigefÃ¼gt
waren, lehnte die Beklagte nach Einholung einer prÃ¼fÃ¤rztlichen Stellungnahme
des Dr.D. vom 14.03.2001 ab mit der BegrÃ¼ndung, die ErwerbsfÃ¤higkeit der
KlÃ¤gerin werde zwar durch ein prothetisch versorgtes HÃ¼ftgelenk rechts sowie
Herzleistungsminderung bei Bluthochdruck und durch Ã�bergewichtigkeit
beeintrÃ¤chtigt, sie kÃ¶nne aber noch mindestens sechs Stunden tÃ¤glich leichte
Arbeiten unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeines Arbeitsmarkts
verrichten (Bescheid vom 22.03.2001). Der Widerspruch der KlÃ¤gerin wurde mit
Widerspruchsbescheid vom 08.08.2001 zurÃ¼ckgewiesen.

Im Klageverfahren vor dem SG machte die KlÃ¤gerin u.a. geltend, sie sei invalide
und kÃ¶nne kaum eine Arbeit verrichten; sie kÃ¶nne sich kaum bewegen, leide an
Beschwerden von Seiten des HÃ¼ftgelenks, an hohem Blutdruck und Diabetes.

Das SG stellte fest, dass die besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
der beantragten Rente zuletzt im Januar 1998 erfÃ¼llt waren. Es erhob Beweis
Ã¼ber den Gesundheitszustand und die ErwerbsfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin zu diesem
Zeitpunkt durch ein Gutachten nach Aktenlage der Ã�rztin fÃ¼r Sozialmedizin Dr. T
â�¦ Diese diagnostizierte im Gutachten vom 03.09.2002 "FunktionsbeschrÃ¤nkung
der rechten HÃ¼fte nach Totalendoprothesenimplantation 11/83,
wirbelsÃ¤ulenabhÃ¤ngige Beschwerden ohne neurologische Ausfallerscheinungen,
Adipositas, Bluthochdruck ohne RÃ¼ckwirkung auf die Herzleistung, Verdacht auf
ZuckerstoffwechselstÃ¶rung". Sie fand auf Grund der vorgelegten Befunde keine
wesentliche Ã�nderung gegenÃ¼ber den Begutachtungen im Jahre 1996 und kam
zu dem Ergebnis, die KlÃ¤gerin habe im Begutachtungszeitraum bis Januar 1998
noch leichte kÃ¶rperliche Arbeiten Ã¼berwiegend sitzend vollschichtig verrichten
kÃ¶nnen.

Das SG teilte den Beteiligten mit Schreiben vom 28.10.2002 mit, dass eine
Entscheidung durch Gerichtsbescheid vorgesehen sei, da die Streitsache nicht
besonders schwierig sei. Es wies die Klage mit Gerichtsbescheid vom 29.01.2003
ab. Zur BegrÃ¼ndung fÃ¼hrte es im Wesentlichen aus, die KlÃ¤gerin habe keinen
Rentenanspruch gemÃ¤Ã� Â§Â§ 43, 44 SGB VI in der bis zum 31.12.2000 geltenden
Fassung und ebenso nicht nach der Neufassung des SGB VI zum 01.01.2001, da sie
die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fÃ¼r eine Rente wegen Erwerbs-
bzw. BerufsunfÃ¤higkeit zum Zeitpunkt der Antragstellung im Januar 2000 nicht
erfÃ¼lle und im Zeitpunkt der letztmaligen ErfÃ¼llung der versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen noch keine Berufs- oder ErwerbsunfÃ¤higkeit vorgelegen habe.
Die in Â§Â§ 43, 44 SGB VI geforderte Belegung des FÃ¼nfjahres-Zeitraums vor
Eintritt der Erwerbsminderung mit mindestens drei Jahren PflichtbeitrÃ¤gen sei bei

                               2 / 5

https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/43.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VI/44.html


 

BerÃ¼cksichtigung der nach dem deutsch-jugoslawischen
Sozialversicherungsabkommen vom 12.10.1968 den deutschen Zeiten
gleichgestellten jugoslawischen Pflichtversicherungszeiten letztmals bei einem
hypothetischen Eintritt von Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit im Januar 1998
erfÃ¼llt. Aufschubzeiten, durch die der FÃ¼nfjahres-Zeitraum zu Gunsten der
KlÃ¤gerin zu verlÃ¤ngern wÃ¤re, lÃ¤gen nicht vor, insbesondere sei der
jugoslawische Rentenbezug ab Januar 1996 abkommensrechtlich bisher einer
deutschen Rentenbezugszeit nicht gleichgestellt. Die entsprechende Zeit sei nach
deutschem Rentenrecht als LÃ¼cke im Versicherungsverlauf zu werten, ebenso wie
die nicht belegten Zeiten in den Jahren 1984 und 1985. Wegen dieser LÃ¼cken
seien auch die Voraussetzungen der Ã�bergangsvorschrift der Â§Â§ 240, 241 SGB VI
a.F. nicht erfÃ¼llt, die eine lÃ¼ckenlose Belegung mit anwartschaftserhaltenden
Zeiten von 1984 bis zum Zeitpunkt des Eintritts der Erwerbsminderung verlangten.
Das SG fÃ¼hrte weiter aus, es ergebe sich aus dem Gutachten der Dr.T. , dass die
KlÃ¤gerin im Januar 1998 weder berufs- noch erwerbsunfÃ¤hig gewesen sei. Es
habe sich seit der letzten Untersuchung 1996 keine gesundheitliche
Verschlechterung ergeben, insbesondere auch keine gravierende Verschlechterung
des HÃ¼ftgelenksbefundes. Ã�rztliche Unterlagen aus dem Zeitraum 1996 bis 1998
lÃ¤gen nicht vor, erst im Gutachen der Invalidenkommission in Belgrad vom
November 2000 seien wieder Befunde erhoben worden. Das SG setzte sich im
Einzelnen mit den darin aufgefÃ¼hrten Befunden und den AusfÃ¼hrungen im
Aktenlagegutachten der Dr.T. auseinander und kam zu dem Ergebnis, dass die
GesundheitsstÃ¶rungen insgesamt nicht geeignet seien, eine EinschrÃ¤nkung der
zumutbaren Arbeitszeit im Zeitpunkt der letztmaligen ErfÃ¼llung der besonderen
versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zu begrÃ¼nden. Es sah bei dieser
Sachlage keinen AnlaÃ� fÃ¼r weitere Ermittlungen zum heutigen
Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die KlÃ¤gerin mit der Berufung. Sie trÃ¤gt
vor, sie sei invalide und habe kein Geld fÃ¼r die Behandlung ihrer Leiden oder fÃ¼r
eine Kur. Die angefÃ¼hrten leichten Arbeiten gebe es fÃ¼r sie nicht.

Sie beantragt (sinngemÃ¤Ã�),
die Beklagte unter Aufhebung des Gerichtsbescheids vom 29.01.2003 und unter
Aufhebung des Bescheids vom 22.03.2001 in der Fassung des
Widerspruchsbescheides vom 08.08.2001 zu verpflichten, ihr Rente wegen Berufs-
bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit zu bezahlen.

Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist darauf, dass die Berufung keine neuen Gesichtspunkte enthalte.

Der Senat hat die KlÃ¤gerin mit Schreiben vom 07.05.2003 darauf hingewiesen,
dass der angefochtene Gerichtsbescheid, der sich auf das Gutachten Dr.T. stÃ¼tze,
nicht zu beanstanden sei. Das Gutachten setze sich ausfÃ¼hrlich mit den in den
Akten vorhandenen Ã¤rztlichen Befunden und Unterlagen auseinander und komme
zu einem auch fÃ¼r den Senat nachvollziehbaren Ergebnis. Die KlÃ¤gerin hat
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darauf nicht mehr geantwortet.

Wegen der Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gerichtsakten und
die beigezogene Beklagtenakte Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 151
Sozialgerichtsgesetz â�� SGG â�� ), aber nicht begrÃ¼ndet.

Zwar leidet das erstinstanzliche Verfahren an einem wesentlichen Mangel insofern,
als die gemÃ¤Ã� Â§ 105 Abs.1 Satz 2 SGG vor Erlass eines Gerichtsbescheides
erforderliche AnhÃ¶rung der Beteiligten nicht ordnungsgemÃ¤Ã� erfolgt ist. Diese
muss insbesondere gegenÃ¼ber einem rechtsunkundigen, nicht vertretenen
KlÃ¤ger erkennen lassen, dass das Gericht eine Entscheidung ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung beabsichtigt. Die AnhÃ¶rungsmitteilung des SG vom 31.10.2001
erfÃ¼llte diese Anforderung nicht, so dass ein Verstoss gegen das rechtliche
GehÃ¶r (Â§ 62 SGG) vorliegt. Da die KlÃ¤gerin allerdings in zweiter Instanz die
MÃ¶glichkeit hatte, sich ausreichend zu Ã¤uÃ�ern, macht der Senat nicht von der
MÃ¶glichkeit der ZurÃ¼ckverweisung gemÃ¤Ã� Â§ 159 Abs.1 Satz 2 SGG Gebrauch,
sondern entscheidet als weitere Tatsacheninstanz in der Sache.

Das Erstgericht hat die Klage gegen den ablehnenden Bescheid vom
22.03.2001/Widerspruchsbescheid vom 08.08.2001 zu Recht abgewiesen. Es hat
zutreffend den Zeitpunkt der letztmaligen ErfÃ¼llung der versicherungsrechtlichen
Voraussetzungen ermittelt und das Vorliegen von Berufs- bzw. ErwerbsunfÃ¤higkeit
zu diesem Zeitpunkt im Hinblick auf das Ergebnis des Gutachtens der Dr.T.
verneint. Dass die Begutachtung lediglich nach Aktenlage erfolgte, ist angesichts
des fÃ¼r die Beurteilung erheblichen mehr als vier Jahre zurÃ¼ckliegenden
Stichtages nicht zu beanstanden.

Der Senat ist bei der Ã�berprÃ¼fung der gesamten Aktenunterlagen ebenfalls zu
dem Ergebnis gelangt, dass der KlÃ¤gerin aus den im Gerichtsbescheid dargelegten
GrÃ¼nden ein Rentenanspruch nicht zustehen kann. Er nimmt zur Vermeidung von
Wiederholungen auf die GrÃ¼nde des Gerichtsbescheids Bezug und sieht gemÃ¤Ã� 
Â§ 153 Abs.2 SGG von einer weiteren Darstellung der EntscheidungsgrÃ¼nde ab.

Im Hinblick auf das Vorbringen der KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren wird noch
angemerkt, dass die von ihr noch einmal aufgezeigten Beschwerden und Leiden
durch Dr.T. nicht in Frage gestellt werden, sondern ihre BerÃ¼cksichtigung bei der
Beurteilung gefunden haben.

Die Berufung war daher mit der Kostenfolge aus Â§ 193 SGG zurÃ¼ckzuweisen.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nrn.1 und 2 SGG
sind nicht ersichtlich.
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Erstellt am: 08.12.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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